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Stadtverwaltung Eisenach Eisenach, 22.03.2006
Oberbürgermeister

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 21. Sitzung des Stadtrates  der Stadt Eisenach am Freitag, dem
07. April 2006, um 16.00 Uhr, im Saal 13, EG, Verwa ltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über
Badergasse), mit folgender Tagesordnung ein:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Genehmigung der Niederschrift über die 19. Sitzung am 24. Februar 2006 – öffentlicher Teil
4) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
5) Außerplanmäßige Ausgabe für den Bereich Eingliederungshilfe in Höhe von 250.300,00 € in der

Haushaltsstelle 41010.74100 Hilfe zum Lebensunterhalt in Eingliederungshilfeeinrichtungen
6) Schulnetzplan der staatlichen Schulen der Stadt Eisenach - Fortschreibung für die Schuljahre

2006/2007 - 2011/2012; hier: Beratung und Beschlussfassung
7) Errichtung der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (awe)
8) Finanzierung Elisabeth-Jahr 2007
9) Tonaufnahme der Stadtratssitzung zur Übertragung im Wartburg-Radio

hier: Einwilligung gem. § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung
(TOP 6 – öffentlicher Teil – der 18. Sitzung des Stadt rates)

10) Berufung eines/r sachkundigen Bürgers/in in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur
und Tourismus
(TOP 7 – öffentlicher Teil – der 19. Sitzung des Stadt rates)

11) Berufung einer sachkundigen Bürgerin in den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport
12) Änderung bei der Besetzung von Ausschüssen aufgrund von Mandatsniederlegungen
13) 1. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Eisenach

(Zweitwohnungssteuersatzung); hier: Beratung und Beschlussfassung
(TOP 8 – öffentlicher Teil – der 18. Sitzung des Stadt rates)

14) Änderung der Gesellschafterstruktur der Tourismus Eisenach GmbH (TEG)
hier: Beratung und Beschlussfassung

15) Sportbad Eisenach GmbH (SEG)
hier: Zustimmung zum Beschluss TOP 2 der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2006

16) Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“; hier: Beratung und Beschlussfassung
17) Bebauungsplan Nr. 44 der Stadt Eisenach für das Wohngebiet „Palmental“; hier: Aufstellungsbeschluss
18) Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Auf dem Stückhof“

hier: Beschluss zur Aufhebung im vereinfachten Verfahren gem. §§ 12 und 13 BauGB
19) Vergabe eines Straßennamens in der Gemarkung Eisenach, Flur 6, für das Flurstück 360/1
20) Christianstraße – Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000,00 €
21) Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m² des Grundstückes Gemarkung Eisenach, Waldhausstraße,

Flur 56, Flurstück-Nr. 5659/1 – Vorbehaltlich des Abschlusses des widerspruchslosen Einziehungsver-
fahrens

22) Bestellung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung der
Stadtwerke Eisenach für das Geschäftsjahr 2005

23) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Gedenkstein für Außenlager KZ Buchenwald „Emma“
(TOP 24 – öffentlicher Teil – der 11. Sitzung des Stad trates)

24) Antrag der DIE.LINKE PDS-Stadtratsfraktion – Bürgerhaushalt
(TOP 20 – öffentlicher Teil – der 12. Sitzung des Stad trates)

25) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – „Ehrenkodex“
(TOP 23 – öffentlicher Teil – der 18. Sitzung des Stad trates)

26) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Die Wasserversorgung von Eisenach bleibt in öffentlicher Hand
27) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Gesellschaftsangelegenheiten
Grundstücksangelegenheiten

Schneider
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Oberbürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20           

Betreff

Antrag der DIE.LINKE PDS-Stadtratsfraktion - Bürger haushalt
Hier: Änderungsantrag

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 03000.57000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
1. die Durchführung eines Bürgerhaushaltes beginnen d mit dem Haushaltsjahr 2007.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss wird mit der weiteren Begleitung des Verfahrens 

beauftragt.

II. Begründung:

Auf die Berichtsvorlage unter dem Tagesordnungspunkt 4 – öffentlicher Teil wird verwiesen.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Oberbürgermeister Hartmann, AL 20 Namen (Tel.:Nr_eingeben)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

01.1

10

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51/51.2 51/40 11 02

Betreff

Schulnetzplan der staatlichen Schulen der Stadt Eisenach; Fortschreibung für die Schuljahre 2006/2007
– 2011/2012
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die Fortschreibung des Schulnetzplanes der staatlichen Schulen der Stadt Eisenach für die Schuljahre
2006/2007 – 2011/2012 mit folgenden Maßnahmen:

1. Erhalt des Hauses II des Elisabeth- Gymnasiums, Ernst-Thälmann-Straße 66 bis zum Ende des
Schuljahres 2006/2007

2. Erweiterung des Einzugsbereiches der Geschwister-Scholl-Schule um folgende Straßen:

- Adelheidstraße
- Am Amrichen Rasen
- Amrastraße ab 51/52
- Christianstraße
- Flurstraße
- Herrenmühlenstraße
- Mühlhäuser Straße 1 -29
- Oppenheimstraße
- Paulinenstraße
- Planstraße
- Rennbahn ab Nr. 42
- Steubenstraße

3. Erhalt des Hauses III des Ernst-Abbe-Gymnasiums, Theaterplatz 3

4. Verlagerung des Schulstandortes der Medizinischen Fachschule in das Gebäude Nordplatz 2

II. Begründung

Gemäß § 41 des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) hat die Stadt Eisenach als Schulträger für ihr
Gebiet einen Schulnetzplan aufzustellen und fortzuschreiben.

Der Schulnetzplan für die staatlichen Schulen der Stadt Eisenach wurde in der öffentlichen Sitzung am
04.12.2000 durch den Stadtrat der Stadt Eisenach für den Zeitraum 2001 – 2006 beschlossen. Mit
Beschluss Nr. 0144/2005 vom 15.04.2005 erfolgte eine Teilfortschreibung für das Schuljahr 2005/2006.

Für den neuen Planungszeitraum, Schuljahr 2006/2007 – 2011/2012 werden in der
Fortschreibung des Schulnetzplanes folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

1. Elisabeth- Gymnasium, Haus II, Ernst-Thälmann-Str aße 66

Erhalt des Hauses II des Elisabeth- Gymnasiums, Ern st-Thälmann-Straße 66 bis zum
Ende des Schuljahres 2006/2007

Begründung:

Im Schulnetzplan für den Planungszeitraum 2001 – 2006 ist vorgesehen, das Haus II des
Elisabeth- Gymnasiums in der Ernst- Thälmann- Straße 66 zum Ende des Schuljahres
2005/2006 aufzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde angestrebt, den Boden oberhalb der
Sporthalle im Haus I, Nebestraße 24, auszubauen und dort zwei zusätzliche Unterrichtsräume
zu schaffen. In der Entwicklung des Gymnasiums während des Planungszeitraumes 2001 –
2006 wurde jedoch deutlich, dass die Schaffung der beiden zusätzlichen Räume oberhalb der
Sporthalle nicht ausreichen, um die Unterbringung aller Klassen und Kurse des Elisabeth-
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Gymnasiums im Haus I ab dem Schuljahr 2006/2007 zu ermöglichen. Das Elisabeth-
Gymnasium wird im Schuljahr 2005/2006 noch 9 Unterrichtsräume und im Schuljahr 2006/2007
noch 5 Unterrichtsräume zur Unterbringung aller Klassen und Kurse benötigen. Ab dem
Schuljahr 2007/2008 werden voraussichtlich alle Schüler des Elisabeth- Gymnasiums in den
derzeit bestehenden Räumen des Gebäude Nebestraße 24 untergebracht werden können, so
dass das Haus II zum Ende des Schuljahres 2006/2007 aufgegeben werden kann. Die
Schaffung von zusätzlichem Raum ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

Für das Gebäude gibt es bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Nachnutzung. Mit Beschluss
0454/01 des Stadtrates vom 26.10.01 wurde dem Verein „Freie Waldorfschule Eisenach/
Wartburgkreis e.V.“ die Option auf den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages für dieses
Gebäude eingeräumt. Die Vergabe des Grundstückes ist entsprechend dem Beschluss an die
Aufgabe des Hauses II des Elisabeth- Gymnasiums gebunden. Die Freie Waldorfschule nutzt
bereits im Schuljahr 2005/2006 diejenigen Räume, die vom Elisabeth- Gymnasium nicht mehr
benötigt werden.

2. Staatliche Regelschule „Geschwister Scholl“, Kathar inenstraße 150

Erweiterung des Einzugsbereiches der Schule um folg ende Straßen:

- Adelheidstraße
- Am Amrichen Rasen
- Amrastraße ab 51/52
- Christianstraße
- Flurstraße
- Herrenmühlenstraße
- Mühlhäuser Straße 1 -29
- Oppenheimstraße
- Paulinenstraße
- Planstraße
- Rennbahn ab Nr. 42
- Steubenstraße

Begründung:

Im Zuge der Schulnetzplanung des Wartburgkreises wurden vorgenannte Straßen zum
Schuljahr 1997/1998 dem Einzugsbereich der Wartburgschule zugeordnet. Bis dahin gehörten
sie dem Einzugsbereich der Staatlichen Regelschule „Geschwister Scholl“. Die Entwicklung der
Schülerzahlen der Staatlichen Regelschule „Geschwister Scholl“ ist hinter der Prognose des
Schulnetzplanes für den Planungszeitraum 2001 – 2006 zurückgeblieben. Diese Prognose sah
vor, dass die Staatliche Regelschule „Geschwister Scholl“ bis zum Schuljahr 2010/2011 als
sichere zweizügige Regelschule Bestand hat. Nach der tatsächlichen Entwicklung der Geburten
im Einzugsbereich muss die Prognose künftig auf eine sichere einzügige Regelschule mit
Klassenstärken von 25 – 28 Schüler korrigiert werden. Nach der Empfehlung des Thüringer
Kultusministeriums sollen Regelschulen die Größe haben, dass in den Klassenstufen 7 – 9 die
Bildung jeweils einer auf den Hauptschul- und einer auf den Realschulabschluss bezogenen
Klasse bzw. entsprechender Kurse möglich sein wird. Mit einer Klassengröße von 25 – 28
Schülern ist die Bildung von entsprechenden Klassen und Kursen zwar generell möglich,
jedoch wird das Angebot im Wahlpflichtbereich eingeschränkt sein. Die Zuordnung der o.g.
Straßen zum Einzugsbereich der Staatlichen Regelschule „Geschwister Scholl“ führt dazu,
dass zum einen eine höhere Stellenzuweisung bzw. Lehrerstundenzuweisung erfolgt, durch die
ein breiteres Angebot im Bereich der Wahlpflichtfächer angeboten werden kann und zum
anderen durch die größeren Schülerzahlen in den Klassen bzw. Kursen generell die inhaltlichen
Anforderungen an die Regelschule besser erfüllt werden können.
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Die Zuordnung der Straßen zum Einzugsbereich der Staatlichen Regelschule „Geschwister
Scholl“ stellt auch einen kürzeren Schulweg für die Schüler dar. Für die Entwicklung der
Wartburgschule hat die Reduzierung ihres Einzugsbereiches kaum Auswirkungen, wie die
nachstehende Darstellung verdeutlicht:

Schuljahr 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

RS- Anfänger aus o.g. Straßen 12 9 10 14 7 12 11 7 12 2

Scholl-Schule alt 25 25 22 28 25 25 22 23 22 25

Scholl-Schule neu 37 34 32 42 32 37 33 30 34 27

Wartburgschule alt 39 51 48 57 55 67 64 59 61 43

Wartburgschule neu 27 42 38 43 48 55 53 52 49 41

3. Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus III, Theaterplatz 3

Erhalt des Hauses III des Ernst-Abbe-Gymnasiums, Th eaterplatz 3

Begründung:

Die Schließung des Hauses III des Ernst-Abbe-Gymnasiums war zum Ende des Schuljahres
2004/2005 im Schulnetzplan für den Planungszeitraum 2001 – 2006 vorgesehen. Mit der
Teilfortschreibung des Schulnetzplanes für das Schuljahr 2005/2006 wurde die Notwendigkeit
des Erhalt des Hauses III im Schuljahr 2005/2006 festgestellt und eine jährliche Überprüfung
des Raumbedarfs des Ernst-Abbe-Gymnasiums empfohlen. Im Schuljahr 2006/2007 werden
voraussichtlich 622 Schüler am Ernst-Abbe-Gymnasium in 27 Klassen beschult werden.
Aufgrund der ungünstigen Verteilung der vorhandenen Unterrichtsräume in den drei Gebäuden
wird auch im Schuljahr 2006/2007 das Haus III für einen geordneten Schulbetrieb benötigt
werden.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass im Haus I des Ernst-Abbe-Gymnasiums 2 Klassen der
Medizinischen Fachschule untergebracht sind, die nicht im Gebäudekomplex Schmelzerstraße/
Goldschmiedenstraße der Medizinischen Fachschule untergebracht werden können (vgl. hierzu
Vorschlag zur Medizinischen Fachschule).

Im Schuljahr 2007/2008 wird in den Klassenstufen 5 – 9 die Anzahl der Klassen die Anzahl
unterschreiten, die im aktuellen Schuljahr 2005/2006 im Haus II unterrichtet werden. Die
Klassenstufen 9 –12 erreichen im Schuljahr 2007/2008 die Anzahl der im laufenden Schuljahr
im Haus I untergebrachten Klassen, so dass das Haus III für den Unterricht nicht mehr benötigt
wird. Es kann daher zum Ende des Schuljahres 2006/2007 aufgegeben werden.
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4. Medizinische Fachschule „Dr. Siegfried Wolff“

Verlagerung des Schulstandortes in das Gebäude Nord platz 2

Begründung:

Die Medizinische Fachschule hat im Schuljahr 2005/2006 337 Schüler (lt. Vorabstatistik des
Thüringer Kultusministeriums) in 18 Klassen, davon 15 Vollzeit- und 3 Teilzeitklassen. Der
Gebäudekomplex Schmelzerstraße/ Goldschmiedenstraße verfügt nur über 13
Unterrichtsräume. Zwei Klassen wurden daher in das Haus I des Ernst- Abbe- Gymnasiums
ausgelagert.

Es wird angestrebt, dass Haus III des Ernst-Abbe-Gymnasiums perspektivisch zu schließen
und die Klassen in den beiden verbleibenden Gebäuden unterzubringen. Dies wird jedoch nur
möglich, wenn die zwei von der Medizinischen Fachschule im Haus I genutzten Räume für das
Ernst-Abbe-Gymnasium zur Verfügung stehen. Nach Einschätzung der Schulleitung müsste
das Obergeschoss des Gebäudes Goldschmiedenstraße 24 nutzbar gemacht werden. Es
können hier zwei Unterrichtsräume geschaffen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca.
368 T€. Aufgrund des hohen fachpraktischen Unterrichtes in der Medizinischen Fachschule
können einzelne Unterrichtsräume nur für diese Zwecke eingesetzt werden und stehen für den
theoretischen Unterricht nicht zur Verfügung. Es ist folglich abzuleiten, dass auch die
Nutzbarmachung des Obergeschosses in der Goldschmiedenstraße nicht den Raumbedarf der
Schule abdeckt.

Aufgrund der Aufhebung des Schulstandortes 8. Staatliche Regelschule, Nordplatz 2, zum
Ende des Schuljahres 2005/2006 steht ein Schulgebäude zur Verfügung, in dem der
Raumbedarf der Medizinischen Fachschule sichergestellt werden kann. Für eine Nutzung des
Gebäudes durch die Medizinische Fachschule ist es erforderlich, die Auflagen des
vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen und die Räume den Erfordernissen der Medizinischen
Fachschule anzupassen. Anhand der Kostenschätzung der zuständigen Fachabteilung
Gebäudeunterhaltung der Stadtwerke Eisenach sind auf der Grundlage einer Raum(bedarfs-)
planung der Medizinischen Fachschule ca. 400 T€ erforderlich, um im Gebäude Nordplatz 2
einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sicherzustellen.

Als Nachnutzung für das Gebäude Schmelzerstraße 19 bietet sich die Unterbringung der
Volkshochschule an, deren Mietvertrag für das Gebäude Sophienstraße 43 zum Ende des
Jahres 2006 ausläuft.

Schneider
Oberbürgermeister

Lieske
hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen und Verteiler

- Entwurf Schulnetzplan der staatlichen Schulen der Stadt Eisenach, Fortschreibung für die
  Schuljahre 2006/2007 – 2011/2012
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Ute Lieske 51/51.2 Herr Seelig (Tel.:670 790)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65

SW/
GU

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 41 02.02.41

Betreff

Errichtung der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (awe)

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat,
der Stadtrat beschließt:

1. Die Errichtung der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (awe) als rechtsfähige Stiftung des
bürgerlichen Rechts zusammen mit dem Verein Automobilbaumuseum Eisenach e.V.

2. Die Stadt gewährt der Stiftung über 10 Jahre ab Errichtung einen noch zu ermittelnden Zuschuss für
das Kalenderjahr zur Erfüllung des Stiftungszweckes und zum Erhalt und Ausbau des eingebrachten
Stiftungsvermögens, der jedes Jahr überprüft und unter Vorbehalt der  Genehmigung durch den
Stadtrat dem tatsächlichen Bedarf angepasst wird.

3. Die Übertragung

a) des bebauten Grundstückes in der Gemarkung Eisenach, Friedrich-Naumann-Straße,
Flur 43, Flurstück-Nr. 2678/5 mit 2599 m² und Nr. 1124/4 mit 52 m² mit einem
Verkehrswert von 155.000,00 €,

b) der Fahrzeugdokumentation, Filme, Tonträger, für den Zeitraum 08. 05. 1945 bis 30. 06. 1990,

c) der im Eigentum der Stadt befindlichen Autoteile / Autozubehör / Modelle aus der Aufstellung
mit Stand 10. 03. 2006 mit einem Versicherungswert von 51.900,00 €

als Stiftungsvermögen der Stadt als Stifterin zu 1. gemäss des Stiftungsgeschäftes über
die Errichtung der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (awe).

Als Anlage ist die Satzung der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (awe) und das Stiftungsgeschäft
über die Errichtung der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“ (awe) beigefügt.

II. Begründung

Der Verein Automobilbaumuseum Eisenach e.V. und die Stadt Eisenach arbeiten schon seit längerem
zusammen, um sich gegenseitig bei der Wahrung, Aufarbeitung und Präsentation der Eisenacher
Automobilgeschichte zu unterstützen. Niederschlag fand die Zusammenarbeit in einem
Kooperationsvertrag, der zwischen beiden Partnern abgeschlossen wurde und in dem die Absicht
aufgenommen ist, dass die Vorbereitung für eine Stiftungsgründung von beiden Partnern erfolgt, um die
Kooperation auf eine neue Form der Zusammenarbeit zu stellen.

Als Rechtsform zur Betreibung des Automobilbaumuseums kamen die gemeinnützige GmbH und die
Stiftung des bürgerlichen Rechts in Betracht, wobei letztendlich die Rechtsform der Stiftung als am
geeignetsten angesehen wird, insbesondere, wenn es darum geht, das eingebrachte Vermögen zu sichern,
da Stiftungsvermögen grundsätzlich unveräußerbar ist.

Auch hat externer Rat dazu geführt, dass die Rechtsform der Stiftung gewählt wurde, da die steuerlichen
Vorteile und Möglichkeiten zur Drittfinanzierung größer sind, als wenn man eine Kapitalgesellschaft
gründet, selbst wenn sie gemeinnützig ist.

Damit die Stiftung den Stiftungszweck verwirklichen kann, muß sie finanziell so ausgestattet werden,
dass sie für eine längere Übergangszeit lebensfähig im Geschäftsbetrieb ist. Das bedeutet, dass
Personalkosten, Kosten für Grundstück und Gebäude jeglicher Art, eingeschlossen Sanierung, Erhalt und
Erweiterung usw. durch finanzielle Zuwendungen der Stadt, jährlich gesichert wird.
Dieser Zuschuss muß so lange gewährt werden, bis die Stiftung in der Lage ist, durch
Eigenerwirtschaftung von Mitteln, öffentliche Förderung und Spenden finanziell sich selbst zu tragen.
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Die finanzielle Absicherung und damit Lebensfähigkeit der Stiftung ist Grundvoraussetzung, dass das
Landesverwaltungsamt als zuständige Stiftungsbehörde die Errichtung der Stiftung genehmigt.

Im Haushaltsansatz 2006 für die Automobilausstellungshalle sind Ausgaben abzüglich der zu
erwartenden Einnahmen in Höhe von 147.182,00 € vorgesehen, die aber für die Betreibung der Stiftung
nicht ausreichen.  Das ergibt sich aus der Tatsache, dass noch keine verlässlichen
Betriebskostenrechnungen über einen längeren Zeitraum vorliegen, der Reparatur- und
Instandhaltungsstau noch nicht im vollen Umfang bekannt ist und auch für die Erweiterung des Museums
der Investitionsbedarf zur Zeit noch nicht ermittelt werden kann. Aus dem Grund ist es notwendig, den
tatsächlichen finanziellen Bedarf zu ermitteln, um nach dessen Absicherung  die Stiftung errichten zu
können.  Es kann auch notwendig sein, dass hierzu wirtschaftliche Kompetenz außerhalb der
Stadtverwaltung eingeholt werden muß. Der Zeitpunkt für die Errichtung der Stiftung kann nicht exakt
vorgegeben werden, da einmal, wie geschrieben, der finanzielle Bedarf bekannt sein muß und erst mit der
Genehmigung der Stiftungsbehörde die Stiftung rechtsfähig wird.

Damit die Errichtung der Stiftung zielgerichtet erfolgen kann, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt eine
Grundsatzentscheidung notwendig, die auch darlegt, welches Vermögen auf die Stiftung von der Stadt
übergehen soll, wer noch Stifter sein will und wie die Stiftungsorgane besetzt werden und welche
Aufgaben und Pflichten diese wahrzunehmen haben.

Der Fundus an Fahrzeugen und Fahrzeugteilen gemäss Aufstellung mit Stand 10. 3. 2006, lfd. Nr. 1 – 39,
mit einem Versicherungswert von 656.500,00 € soll von der Stadt der Stiftung als Dauerleihgabe zur
Erfüllung des Stiftungszweckes übergeben werden. Damit wird die Erhaltung, Sanierung und
Versicherung des übergebenen Fundus Aufgabe der Stiftung.

Der Stadt, die den überwiegenden Teil des Stiftungsvermögens einbringen will, wird durch die Organe
Vorstand und Kuratorium die Möglichkeit gegeben, Einfluss auf die Entwicklung der Stiftung zu
nehmen, sowie, dass die Wirtschaftlichkeit des Stiftungshandelns gewahrt bleibt.

Mit der Errichtung der Stiftung ist es möglich, dass weiteres Stiftungsvermögen von der Stadt
eingebracht wird. Das gleiche gilt auch für den Verein und  weitere juristische, wie natürliche Personen,
die Vermögen in die Stiftung einbringen wollen.

Die Veräußerung des Vermögens der Stadt bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde gemäss
§ 67 Absatz 3 ThürKO und die Errichtung der Stiftung der Genehmigung der Stiftungsbehörde gemäss §
15, Absatz 1, StiftG.

Schneider
Oberbürgermeister

Lieske
Hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Frau U. Lieske Frau U. Lieske            (Tel.:Nr. )

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 41           

Betreff

Finanzierung des Elisabeth-Jahres 2007

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 30020 6000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0329/2006 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Für die Finanzierung der Veranstaltung im Elisabeth-jahr 2007 werden folgende Summen zur Verfügung
gestellt:

1. Zuschuss an den Bachchor der Stadt Eisenach zur Aufführung des Liszt-Oratoriums „Legende von
der Heiligen Elisabeth“
13.000,00 €

2. Zuschuss zum Elisabeth-Programm der Stadt Eisenach an den Verein Academia Musicalis
Thuringiae e.V.
39.000,00 €

3. Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings für das Elisabeth-Jahr
10.000,00 €

II. Begründung

In der Stadtratssitzung vom 24. Februar 2006 wurde für die Veranstaltung des Elisabeth-Musicels ein städtischer
Anteil in Höhe von 90.000,00 € beschlossen. Unabhängig davon sind über das gesamte Jahr weitere Veranstaltungen
geplant, die dazu dienen sollen, die Stadt Eisenach neben der Landesausstellung auf der Wartburg
touristisch attraktiv zu vermarkten.

Auf Vorschlag des Elisabeth-Kuratoriums sind 4 umfänglich kulturell ausgestattete Wochenenden geplant (siehe
Anlage), die als Pakete touristisch gut zu vermarkten und die jeweils unterschiedliche Publikumsbereiche ansprechen
sollen.

Im September 2007 ist die Aufführung des Oratoriums „Legende der Heiligen Elisabeth“ von Franz Liszt durch den
Bachchor in Verbindung mit anderen Partnern vorgesehen. Hier wurde der Antrag auf eine Anteilsfinanzierung  der
Stadt in Höhe von 13.000,00 € gestellt.

Da bereits jetzt bis zum Jahresende Verträge geschlossen werden müssen, ist eine Sicherung der Finanzierung
notwendig. Teile dieser Beträge werden ggf. erst am Ende des Jahres 2006 benötigt, die Gesamtfinanzierung liegt
aber im Jahr 2007.

Unabhängig davon wird es jedoch, wie in jedem Jahr, innerhalb der Haushaltsdiskussion 2007 weitere Beratungen
um die Zuschüsse für Vereine und Veranstaltungen im Museum geben müssen.

Um eine optimale und zeitnahe Vorbereitung des Elisabeth-Jubliäums 2007 zu garantieren, ist jetzt Handlungsbedarf
gegeben.

Schneider
Oberbürgermeister

Lieske
Hauptamtliche Beigeordnete

Anlage
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Lieske Herr Scholz Namen (Tel.:Nr_eingeben)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10-st

Betreff

Tonaufnahme der Stadtratssitzung zur Übertragung im Wartburg-Radio
Hier: Einwilligung gem. § 5 Abs. 3 Geschäftsordnung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat beschließt:
Der Stadtrat stimmt der Tonaufzeichnung der Stadtratssitzungen durch den Offenen Kanal
„Wartburg-Radio 96,5“ im Rahmen der Regelungen des § 5 Abs.3 der Geschäfts-ordnung zu,
sofern das „Wartburg-Radio 96,5“ eine Komplettaufzeichnung und eine Aufzeichnung der
bearbeitete Fassung an die Stadtverwaltung Eisenach übergibt. Diese Aufzeichnungen werden im
Stadtarchiv der Stadtverwaltung Eisenach bis zum Ende der Amtszeit des Stadtrates aufbewahrt.

Das Recht jedes einzelnen Stadtratsmitgliedes, eine  Aussetzung der Tonaufzeichnung
während seines Redebeitrages zu verlangen, bleibt u nberührt. Das entsprechende
Verlangen ist dem Stadtratsvorsitzenden mündlich od er schriftlich mitzuteilen.

II. Begründung

Der Offene Kanal „Wartburg-Radio 96,5“ hat die Zustimmung zur Aufzeichnung von Stadtratssitzungen
beantragt. Die Aufzeichnungen sollen zeitversetzt im Wartburg-Radio gesendet werden. Zur Begründung
verweist das Wartburg-Radio darauf, dass hierdurch auch diejenigen Hörerinnen und Hörer einen
wichtigen Teil der Kommunalpolitik verfolgen können, die nicht selbst zur Sitzung kommen können. Das
Interesse an solchen Sendungen sei relativ groß, wie Erfahrungen z.B. in Jena zeigen würden, wo
derartige Aufzeichnungen bereits im dortigen Offenen Kanal gesendet werden.

Der Ältestenrat hat sich in zwei Sitzungen mit den verschiedenen Aspekten einer solchen
Rundfunkübertragung befasst und hierbei auch eine rechtliche Bewertung durch das
Landesverwaltungsamt erbeten. Diese liegt als Anlage bei und bestätigt die Rechtsauffassung der
Stadtverwaltung.

Sofern der Stadtrat der Tonaufzeichnung zustimmt, kann weiterhin jedes Stadtratsmitglied die
Aussetzung der Aufzeichnung während seines Redebeitrages verlangen. Nach entsprechender Mitteilung
an den Stadtratsvorsitzenden sorgt dieser für die entsprechende Umsetzung.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler
Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 23.11.2005
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Strathmann (Tel.:Nr_101)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 24 03

Betreff

Berufung eines/r sachkundigen Bürgers/in in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und
Tourismus

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die Berufung von Herrn/Frau                         als sachkundigen/e Bürger/in
in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus.

II. Begründung

Herr Sascha Schorr erklärte am 11. Januar 2006, das s er seine ehrenamtliche Tätigkeit
als sachkundiger Bürger aus beruflichen Gründen nie derlegt. Das Vorschlagsrecht für
die Besetzung steht der CDU-Stadtratsfraktion zu.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr_670 150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 24 03

Betreff

Berufung einer sachkundigen Bürgerin in den Ausschuss für Bildung, Schule und Sport

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 00000.40100

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

die Berufung von Frau Anna-Maria Barsakow als sachkundige Bürgerin in den Aus-schuss für
Bildung, Schule und Sport

II. Begründung

Herr Jens Hardel erklärte mit Wirkung vom 06.03.200 6, dass er seine ehrenamtliche
Tätigkeit als sachkundiger Bürger aus beruflichen G ründen niederlegt. Das
Vorschlagsrecht für die Besetzung steht der B 90/Di e Grünen-Stadtratsfraktion zu. Diese
teilte mit, dass Frau Anna-Maria Barsakow als sachk undige Bürgerin für den Ausschuss
für Bildung, Schule und Sport vorgeschlagen wird.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr_670 150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10 24 00

Betreff

Änderung bei der Besetzung in den Ausschüssen aufgrund von Mandatsniederlegungen

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
1. Das Stadtratsmitglied, Herr Thomas Bauer, wird Mitglied im Bau-, Verkehrs- und Um-

weltausschuss.
2. Das Stadtratsmitglied, Frau Denise Päsler, wird Mitglied im Ausschuss für Familie, Jugend,

Soziales und Gesundheitswesen.
3. Das Stadtratsmitglied, Frau Denise Päsler, wird Mitglied im Jugendhilfeausschuss.

II. Begründung

Zu 1.:
Durch die Mandatsniederlegung von Herrn Carl-Heinz Grabe wurde eine Neubesetzung für den Bau-,
Verkehrs- und Umweltausschuss notwendig. Diese wurde leider nicht zeitnah durch eine
Beschlussfassung umgesetzt. Die PDS-Stadtratsfraktion hat Herrn Thomas Bauer vorgeschlagen. Dieser
ist seit seiner Verpflichtung am 24. Juni 2005 bereits Mitglied des Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschusses.

Zu 2 + 3:
Durch die Mandatsniederlegung von Frau Joana Karina Schultz wird eine weitere Änderung bei der
Besetzung von Ausschüssen notwendig. Die Stadtratsfraktion B 90/Die Grünen schlägt als Mitglied Frau
Denise Päsler vor.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Steffan (Tel.:Nr: 670150)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/811030

Betreff

Änderung der Gesellschafterstruktur der Tourismus Eisenach GmbH (TEG)
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 79040.71500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0140/2005 Beschluss-Nr.: 0262/2005 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Der Zusammenarbeit mit dem Wartburgkreis in der gemeinsamen Gesellschaft Eisenach –
Wartburgregion-Touristik GmbH ab dem 1.7.2006 wird wie folgt zugestimmt:
A. Dem als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrag für die Eisenach-Wartburgregion

Touristik GmbH (EWT) wird zugestimmt.
B. Der Übernahme eines weiteren Stammkapitalanteils in Höhe 2.300,- EUR und damit der

Erweiterung der Beteiligung auf 20.200,- EUR bzw. 66 % durch die Stadt Eisenach zum
1.7.2006 wird zugestimmt.

C. Der Finanzierung der Gesellschaft auf der Grundlage des als Anlage 2 beigefügten
Öffentlich-rechtlichen Vertrages in Höhe von jährlich bis zu 300.000 EUR wird
zugestimmt.

D. Der Beschlussteil 2 des Stadtratsbeschlusses Nr. 140/2005 vom 11. März 2005 wird
aufgehoben.

E. Der als Anlage 3 beigefügte Wirtschaftsplan 2006 wird zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

Dem Wartburgkreis ist es in den letzten Jahren gelungen, eine vielfältige touristische Infrastruktur aus
den Potenzialen seiner einzelnen Naturräume aufzubauen. Er ist dabei den vorherrschenden Trends im
Deutschlandtourismus, dem Gesundheitsurlaub mit Wellnessangeboten und dem aktiven Naturerlebnis
gefolgt, hat Orte mit besonderer Erholungsfunktion bei der Erlangung der Prädikatisierung unterstützt
und selbst überörtlich darauf hin gewirkt, ein umfangreiches Netz an Rad- und Wanderwegen sowie
Naturerlebnisangeboten von hoher Ausstattungsqualität und eben solchem Erlebniswert zu schaffen.

Diese Entwicklung ist mittlerweile weit fortgeschritten. Die infrastrukturellen Grundlagen müssen nun
als Leistungen in touristische Produkte und Angebote Eingang finden, um die Auslastung im Gast- und
Dienstleistungsgewerbe zu verbessern, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und eine nachhaltige
Wertschöpfung zu schaffen.

Die Wertschöpfungsmöglichkeiten, die die Einbeziehung benachbarter Naturräume wie Thüringer Wald,
Werratal und Nationalparkregion Hainich in die Marketingausrichtung des Städte- und
Bildungstourismus eröffnen, sind erheblich.

Für die Platzierung derartiger touristischer Angebote und Produkte am Markt muss ferner ein stringentes,
zielgruppenspezifisches Marketing gestaltet werden, das über die einzelnen touristischen
Vertriebsstrukturen des Thüringer Tourismus befördert werden kann.

Darüber hinaus ist das touristische Angebot der Wartburgstadt Eisenach eng mit dem des
Wartburgkreises verbunden.

Um dieses Potential zu nutzen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 11.03.2005 (TOP 12 / Beschluss-Nr.
0140/2005), den Oberbürgermeister beauftragt, die Gespräche mit dem Wartburgkreis wegen der
Gründung einer gemeinsamen Tourismus GmbH weiterzuführen und bis Juni 2005 einen
Gesellschaftsvertrag vorzulegen. Weiterhin wurde beschlossen, die Stelle des Geschäftsführers bis zum
30.06.2005 öffentlich auszuschreiben. Der durch den Stadtrat vorgegebene Zeitplan konnte aufgrund der
langwierigen Verhandlungen mit dem Wartburgkreis nicht eingehalten werden.

Zwischenzeitlich konnte bezüglich des notwendigen Vertragswerkes ein Einvernehmen auf der
Arbeitsebene erreicht werden.
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1. Entwurf des Gesellschaftsvertrages

Gegenüber dem in der Stadtratssitzung am 18.11.2005 zur Beratung ausgereichten Entwurf des
Gesellschaftsvertrages ergaben sich folgende wesentlichen Änderungen:

Die Firma der Gesellschaft (§ 1) wurde im Ergebnis der Beratung des Aufsichtsrates der UBT in
Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH geändert. Die Änderung folgt dem aktuellen
Sprachgebrauch in der Vermarktung der Region (Wirtschaft, Tourismus).

Der Gegenstand des Unternehmens (§ 3) wurde dahingehend präzisiert, dass die Erfüllung der
tourismusfördernden Aufgaben insbesondere durch die Vorhaltung und Betreibung der EISENACH-
Information neben der Stadt Eisenach auch dem Wartburgkreis dient. In diesem Zusammenhang ist auch
die Änderung des Paragrafen 4 – Stammkapital bezüglich der Formulierung der Stammeinlagen zu
verstehen.

Darüber hinaus wurden noch einige formale Änderungen vorgenommen. Diese sind der beigefügten
Synopse (Anl. 1) zu entnehmen.

2. Entwurf einer Finanzierungsvereinbarung

Die Finanzierungsvereinbarung wurde in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gestaltet.
Vertragspartner sind die Stadt Eisenach und der Wartburgkreis.

Die Vertragsparteien waren sich darüber einig, dass die EWT die ihr im Rahmen ihres
Gesellschaftszwecks (§ 2 des Gesellschaftsvertrages) obliegenden Aufgaben nur erfüllen kann, wenn die
Finanzierung des jährlichen im Wirtschaftsplan der EWT unter Beachtung der Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit festgestellten Mittelbedarfs dauerhaft gesichert ist. Wenn und soweit
die Gesellschaft ihren notwendigen Finanzbedarf für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks durch eigene
Mittel, und zwar einschließlich aller mit ihrer Tätigkeit zusammenhängenden Einnahmen nicht zu decken
vermag, stellen die Vertragsparteien zusätzliche Mittel im Wege der Zuwendung in der Finanzierungsart
der Festbetragsfinanzierung jährlich bereit. Die Obergrenze der Festbetragsfinanzierung soll dabei
450.000,- EUR/Jahr betragen. Davon entfallen angelehnt an die Aufteilung der Stammeinlagen auf die
Stadt Eisenach 300.000,- EUR und den Wartburgkreis 150.000,- EUR.

Der Vertrag soll zum 01.07.2006 in Kraft treten und auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden. Eine
Kündigung ist durch beide Vertragsparteien mit einer Frist von 12 Monaten jeweils zum 31.12. eines
Jahres vorgesehen. Um der Gesellschaft eine gewisse Planungssicherheit einzuräumen, soll eine
Kündigung erstmals zum 31.12.2008 möglich sein.

Weiterhin wurde die Vereinbarung unter § 6 dahingehend ergänzt, dass sich die Stadt Eisenach
verpflichtet Verbindlichkeiten aus Umsatz- und Ertragssteuern, die aufgrund von steuerlichen
Betriebsprüfungen für den Zeitraum bis zum Abschluss dieses Vertrages festgesetzt und fällig werden,
zusätzlich zu finanzieren. Diese Finanzierungsanteile sind so rechtzeitig auszureichen, dass die
rechtzeitige Tilgung dieser Steuerverbindlichkeiten durch die Gesellschaft möglich ist.

Der Entwurf der Finanzierungsvereinbarung wurde in der Anlage beigefügt.
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3. Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2006 und Vorschau für das Wirtschaftsjahr 2007

Der in der Sitzung am 18.11.2005 vorgelegte Entwurf  des Wirtschaftsplanes 2006 wurde
zwischenzeitlich noch einmal überarbeitet und aktua lisiert. Wesentliche Veränderungen
gab es in den Daten des übergehenden Bereichs des W artburgkreises. Die aktualisierten
Zahlen basieren hauptsächlich auf den Werten des Ha ushaltsplanes für das Jahr 2006
des Wartburgkreises.

Die Eckdaten des Wirtschaftsplanes für das Wirtscha ftsjahr 2006 unter Berücksichtigung
des Eintritts des Wartburgkreises zum 1.7.2006 sind :

�  Umsatzerlöse ...................................... .............................128 TEUR
�  Provisionen ....................................... ...............................77 TEUR
�  Zuschuss Stadt .................................... ............................300 TEUR
�  Zuschuss Wartburgkreis ............................ .......................75 TEUR
�  Materialaufwendungen .............................. .......................75 TEUR
�  Personalaufwand ................................... ..........................315 TEUR
�  Marketingmaßnahmen ................................ .....................190 TEUR
�  Abschreibungen .................................... ...........................12 TEUR

Die Personalaufwendungen in Höhe von 315 TEUR enthalten neben den Aufwendungen für die
Mitarbeiter der bestehenden Tourismus Eisenach GmbH auch die Aufwendungen für die zwei vom
Wartburgkreis übergehenden Mitarbeiter in Höhe von 44 TEUR. Ein Mitarbeiter soll hauptamtlich in der
Geschäftsführung der EWT tätig werden. Ein weiterer Mitarbeiter soll überwiegend in der
Produktentwicklung bzw. im Produktverkauf und der Organisation von Pauschalreisen tätig werden.

Weiterhin ist im Personalaufwand die Position „Fremdarbeiten Werrataltouristik“ in Höhe von 20 TEUR
enthalten. Hier soll ein Mitarbeiter des Vereins „Werratal Touristik e.V.“ im Bereich des Marketing tätig
werden. Dem Personalaufwand stehen Erstattungen in Höhe von 15 TEUR und geplante Erlöse aus
Pauschalen in Höhe von 5 TEUR gegenüber. Somit ist diese Stelle zunächst für die Gesellschaft
kostenneutral. Die endgültige Aufgabenverteilung und Finanzierung dieser Stelle muss zwischen der
Gesellschaft und dem Werratal Touristik e.V. noch abschließend verhandelt werden.

Im Übrigen wird auf den dieser Vorlage in Kopie bei gefügten Wirtschaftsplan 2006 mit
der Vorschau für das Wirtschaftsjahr 2007 (Anl. 3) verwiesen.

4. Besetzung der Geschäftsführerposition

Der Stadtrat hat mit Beschluß-Nr.: 0140/2005 vom 11.03.2005 die Ausschreibung der Stelle der/s
Geschäftsführerin/s beschlossen. Aus der beigefügten Erfolgsplanung 2006 und der Vorausschau für das
Jahr 2007 wird ersichtlich, dass aus derzeitiger Sicht kein ausreichender finanzieller Spielraum für eine
zusätzliche Einstellung einer/s hauptamtlichen Geschäfts-führerin/s gegeben sein wird. Beide
kommunalen Gesellschafter werden zumindest mittelfristig nicht in der Lage sein, der Gesellschaft
zusätzliche Mittel für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Die Ausschreibung der Position und der daraus resultierende finanzielle Aufwand würde somit
zwangsläufig zu wesentlichen Kürzungen im originären Bereich der Gesellschaft – den
Marketingmaßnahmen - führen. Kürzungen in anderen Bereichen mussten aufgrund der aus
Haushaltsgründen notwendigen Kürzung des Zuschusses bereits in der Vergangenheit vorgenommen
werden, sodass entsprechende Sparpotentiale ausgeschöpft wurden.
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Aus diesem Grund sollte zunächst eine interne Lösung für die Geschäftsführerproblematik gefunden
werden. Denkbar wäre eine Besetzung mit zwei Geschäftsführern, rekrutiert aus dem vorhandenen
Personal. Hierbei legt der Verhandlungsführer des Wartburgkreises Wert darauf, dass eine leitende
Mitarbeiterin des betreffenden Sachgebietes im Landratsamt im Rahmen des Personalüberganges eine
entsprechende Geschäftsführerposition in der EWT wahrnimmt. Darüber hinaus soll der bisherige
nebenamtliche Geschäftsführer der Tourismus Eisenach GmbH, dessen Bestellung bis zum 31.12.2006
erfolgte, weiter sein Amt ausüben.

Beide Geschäftsführer sollen zunächst für einen befristeten Zeitraum von 2 Jahren bestellt werden. Auf
diese Weise besteht innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters die Möglichkeit nach einer Anlaufphase
der neustrukturierten Gesellschaft die Besetzung der Geschäfts-führerposition neu zu überdenken und zu
entscheiden, sofern die vorgesehene Entwicklung neuer Produkte und deren Vermarktung künftig zu
steigenden Erlösen führt und sich dadurch in der Gesellschaft finanzieller Spielraum ergibt.

Schneider
Oberbürgermeister

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/812403

Betreff

Sportbad Eisenach GmbH (SEG)
Hier: Zustimmung zum Beschluss TOP 2 der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2006

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen
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Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 819/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

1. Der Änderung der bisherigen Saunakonzeption im Rahmen des Investitionsprogrammes
der Sportbad Eisenach GmbH und dem damit verbundenen höheren
Investitionsbedarfes in Höhe von 950.000,- EUR wird zugestimmt.

2. Der Wirtschaftsplan 2006 der Sportbad Eisenach GmbH i.d.F. vom 20.02.2006 wird zur
Kenntnis genommen.

II. Begründung

In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Sportbad Eisenach GmbH am 20.02.2006
wurde durch die Geschäftsführung der SEG die Notwendigkeit der Überarbeitung des bisherigen
Saunakonzeptes und der damit verbundene höhere Investitionsbedarf in Höhe von 950.000,- EUR
ausführlich erörtert. Die Veränderung des Investitionsplanes war getragen von der Zielsetzung, die
Attraktivität der Sport- und Freizeitanlage zu erhöhen. Der vornehmlich sportorientierte Charakter
der Anlage soll durchgehend erhalten bleiben und maßvoll um freizeitorientierte Angebotsbausteine
ergänzt werden. Das geplante Saunakonzept muß das Potential besitzen, um in Anbetracht der
dauerhaft defizitären Jahresergebnisse des Frei- und Hallenbades positive Deckungsbeiträge aus
diesem Geschäftsfeld zu erwirtschaften. Auf das beigefügte neue Saunakonzept in der Anlage wird
verwiesen.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am selben Tag einstimmig den überarbeiteten Wirtschaftsplan
2006 und somit das überarbeitete Saunakonzept und den damit verbundenen Mehraufwand der
Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

Der Ansatz im Investitionsplan für die Sanierung der Schwimmhalle und die Errichtung des
Rundbaus sowie den zusätzlichen Saunagarten steigt von bisher geplanten 2.566 TEUR auf 3.450
TEUR. Auf den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2006 i.d.F. vom 20.02.2006 wird
verwiesen.

Die finanzielle Umsetzung der Maßnahme ist durch Eigenmittel der Gesellschaft abgesichert. Eine
Belastung des städtischen Haushaltes ist nicht gegeben.
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Das Investitionsprogramm der Sportbad Eisenach GmbH  als Eigengesellschaft der Stadt
Eisenach ist als integraler Bestandteil der Wirtsch aftsplanung der SEG von
überragender betriebswirtschaftlicher Bedeutung. Gl eichzeitig dient es in erster Linie
der Verwirklichung einer öffentlichen Zwecksetzung und besitzt somit eine hohe
kommunalpolitische Relevanz.
Die Abweichung von dem bisherigen Investitionskonze pt der Sauna und der damit
verbundene Mehraufwand in Höhe von rd. 950.000,- EU R ist nicht als laufende
Angelegenheit zu betrachten, da hier eine wesentlic he Erweiterung des ursprünglichen
Investitionsprogrammes vorliegt.

Aus diesem Grund ist die Zustimmung des Stadtrates zu dieser Maßnahme erforderlich. Mit der
Zustimmung des Stadtrates wird der Organvorbehalt des Beschlusses in der
Gesellschafterversammlung am 20.02.2006 ausgeräumt.

Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen
1.) Saunakonzept i.d.F. vom 20.02.2006
2.) Wirtschaftsplan 2006 i.d.F. vom 20.02.2006
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.: 670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.3.10.4801

Betreff

Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“
hier: Beratung und Beschlussfassung zu der Sanierungssatzung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 61500 17140
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 61500 65540

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

40.000          

36.421,12
                

= verfügbar                                     3.578,88

Frühere Beschlüsse
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Beschluss-Nr.: 0046/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt;
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt;
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt;
der Stadtrat beschließt:

die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes der Stadt Eisenach für den Bereich „Frankfurter
Straße“ (Anlage 1 und 2).

Der Bericht über die vorbereitenden Untersuchungen wird gebilligt (Anlage 5).

II. Begründung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 01.10.2004 (Beschluss-Nr. 0046/2004)
beschlossen, vorbereitende Untersuchungen zur Prüfung der Eignung des Bereiches
„Frankfurter Straße“ als Sanierungsgebiet durchzuführen.

Die vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB sind abgeschlossen. Das
Ergebnis wurde in enger Zusammenarbeit mit den Grundstückseigentümern und
Anwohnern als unmittelbare Planungsbetroffene des Gebietes erarbeitet. Über eine
Fragebogenaktion konnten sich alle Haushalte beteiligen, zwei öffentliche
Einwohnerversammlungen wurden durchgeführt. Dank der Mitarbeit des
Planungsbeirates aus 13 engagierten Bürgern konnten die Erfahrungen, Wünsche und
Meinungen in die Arbeit eingebracht werden. Weitere wichtige Zuarbeiten erfolgten von
den Fachämtern sowie den Trägern öffentlicher Belange.

Die umfassende Analyse hat für das Gebiet Frankfurter Straße funktionale und
gestalterische Defizite aufgezeigt. Städtebauliche Mängel, die eine Durchführung der
Sanierung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches begründen, sind damit
vorhanden. Das Sanierungsziel für die Frankfurter Straße selbst ist in erster Linie die
Beibehaltung der stadtbildprägenden straßenseitigen Raumkante durch die
Stabilisierung der vorhandenen Bebauung, den baulichen Lückenschluss entlang der
Bauflucht und/oder durch bewusst eingesetzte Gestaltungselemente (z. B. Bäume,
Hecken). Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung stehen für den Ehrensteig und die
Straße Am Siechenberg Maßnahmen im Vordergrund, die zur Erhaltung und
Gestaltung des Gebietes beitragen. Die wichtigsten Vorhaben sind der grundhafte
Ausbau der Straße Am Siechenberg und die Neugestaltung des Ehrensteigs als
verkehrsberuhigten Bereich.

Der vorliegende Bericht über die vorbereitenden Untersuchungen fasst die
Analyseergebnisse zusammen, unterbreitet Vorschläge für die baulichen und
räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Gestaltung der öffentlichen und
privaten Freiflächen und Verkehrsräume. Die Sanierungsziele und die Möglichkeiten
der Umsetzung werden dargelegt
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Darauf aufbauend soll das Sanierungsgebiet durch die Satzung förmlich festgelegt
werden. Die Grenze des Sanierungsgebietes stimmt größtenteils mit den Grenzen der
vorbereitenden Untersuchungen überein. Am Ortsausgang der Frankfurter Straße
sowie im oberen Bereich des Siechenbergs erfolgt eine Anpassung an die Grenze der
Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“.

Die Sanierung soll im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, da zur
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen die besonderen sanierungsrechtlichen
Vorschriften (§§152 bis 156a BauGB) nicht erforderlich sind.

Es ist nunmehr notwendig, den Satzungsbeschluss über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes zu fassen und den Bericht der vorbereitenden Untersuchungen zu
billigen.

Schneider
Oberbürgermeister

Nielsen
Bürgermeister

Anlagen

alle Stadtratsmitglieder: Anlage 1 Satzungstext
Anlage 2 Plan Abgrenzung Sanierungsgebiet M 1:5.000

Anlage 3 Bericht der vorbereitenden Untersuchungen Kurzfassung
Anlage 4 Städtebaulicher Rahmenplan M 1:2.500

jede Fraktion, OB, BGM Anlage 5 Bericht der vorbereitenden Untersuchungen mit
allen Planunterlagen

Die kompletten Unterlagen, bestehend aus dem Berich t der vorbereitenden
Untersuchungen, dem Städtebaulichen Rahmenplan sowi e weiteren sieben Karten,
können bei der Abteilung Stadtentwicklung eingesehe n werden.
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen, Bürgermeister Menge, Amt 65 Schambach  ( Tel.:670 511)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

66

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung
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Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.30 B 44

Betreff

Bebauungsplan Nr. 44 der Stadt Eisenach für das Wohngebiet „Palmental“
Hier: Aufstellungsbeschluss

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle: 02400.65.300  Ausgaben Haushaltsstelle : 61000.65500

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

105.800,00

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt,

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 der Stadt Eisenach für das Wohngebiet „Palmental“ mit
dem in der Karte gekennzeichneten Geltungsbereich (Anlage 1).

II. Begründung

Der vom Palmental nördlich aufsteigende Hang wurde bereits Ende 1860 mit repräsentativen
Gebäuden und Stadtvillen beplant und bebaut. Die Lage des geschützten Hanges in Flussnähe
und mit einer ganztägigen und –jährigen Sonneneinstrahlung stellte sich als besonders
wohnenswert dar.  Durch die verschiedenen Zeitepochen entstanden vielfältige  Wohnbauten,
die teilweise den heutigen Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung nicht
mehr entsprechen. Die Baukörper sind unregelmäßig in der Landschaft angeordnet, die
Abstände untereinander  waren großzügig bzw. stellen nach heutigem Planungsrecht keinen
Bebauungszusammenhang im Sinne des § 34 BauGB dar. Die Erschließung entsprach den
damaligen Ansprüchen und ist mittlerweile für eine Wohnnutzung nicht mehr als gesichert
anzusehen. Deshalb war auch die Tatsache für Bauwillige wiederholt schwer nachvollziehbar,
dass auf scheinbaren Lückengrundstücken eine Bebauung nach § 34 BauGB nicht zulässig ist.
Neben dem Fakt, dass das vorliegende Gebiet dem Außenbereich zuzuordnen ist, sind neue
Erschließungsanlagen nach dem aktuellen Stand der Technik notwendig. Knapp bemessene
Breiten vorhandener Wege und Zufahrten sowie deren Steigungsverhältnisse erschweren die
Realisierung von neuen Erschließungsanlagen, da der Aufwand für die Erschließung einzelner
Grundstücke nicht mehr im Verhältnis zum zu erzielenden Nutzen stünde. Die vorhandene
städtebauliche Situation begründet die Notwendigkeit der Durchführung einer Bauleitplanung,
um die einzelnen Bereiche städtebaulich zu ordnen und nachhaltig zu entwickeln. Die
notwendigen Erschließungsanlagen können festgelegt und nachher anteilig in einem Verfahren
umgelegt werden.
Nachteile für eine Bauleitplanung:
·  die Nähe zur Bundesautobahn BAB 4, die erhöhte Immissionen für eine Wohnnutzung mit sich

bringt (nach Verlegung der Autobahn unproblematisch)
·  das Nichtvorhandensein des Abwassersammlers, als Voraussetzung zur Sicherung der äußeren

Erschließung
·  der schlechte Ausbauzustand der Straße „Palmental“
·  keine städtischen Flächen, Privateigentum erschwert die Planung

Vorteile für eine Bauleitplanung:
·  Abgrenzungsmöglichkeit von beplanten Flächen zum Außenbereich (eindeutige

Beurteilungsgrundlage für Vorhaben)
·  Grundlage für Planung und Abrechnung neuer Erschließungsanlagen
·  reizvolle Lage für eine Wohnbaulandentwicklung
·  großes öffentliches und privates Interesse an der Planung

Für das Gebiet soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Geltungsbereich ist weiträumig
gefasst worden und später in unterschiedliche Teilbereiche mit unterschiedlichen
Anforderungen und Zielsetzungen zu gliedern. In einigen Bereichen würden wenige
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Festsetzungen ausreichen, um die städtebauliche Entwicklung lediglich zu ordnen.
Vorgegebene Flächenstrukturen und Wegebeziehungen sind geradezu für eine Bebauung
ausgelegt und ermöglichen somit in Teilen einen Vorgriff eines Bebauungsplanes vor dem
Flächennutzungsplan, wenn eine Erschließungssicherung kurzfristig realisiert werden kann. In
anderen Bereichen sind die Abgrenzungen in Angleichung an die vorhandene
Landschaftsstrukturen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung zu
ermitteln, die erst nach einem Flächennutzungsplan in Angriff genommen werden sollen.
Für das Gesamtgebiet sind folgende grundlegende Planungsziele formulierbar:
·  Art der baulichen Nutzung: reines Wohngebiet (WR) nach § 3 BauNVO
·  Maß der baulichen Nutzung:
- Geschossigkeit I – II
- Grundflächenzahl- Obergrenze nach BauNVO einhalten
·  Bauweise: offene Bauweise, Einzel- und Doppelhäuser
·  Überbaubare Grundstücksfläche: Baufelder, -grenzen und –linien
·  Grünordnerische Festsetzungen
·  Festsetzungen zu Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen

Mit dem Aufstellungsbeschluss sollen auch die Voraussetzungen geschaffen werden, um im
Bedarfsfalle bauliche Vorhaben durch Zurückstellung oder Erlass einer Veränderungssperre in
ihrer Zulässigkeit zu beschränken, soweit sie den künftigen Planinhalten zuwider laufen.

Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen:

Karte des Geltungsbereiches
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Menge Wiegand (Tel.:520)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.3

Betreff

         Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1 „Auf dem Stückhof“
Hier: Beschluss zur Aufhebung im vereinfachten Verfahren gem. §§ 12 und 13 Bau GB

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02400 653 00          

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ortschaftsrat empfiehlt,
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadrat beschließt:

1. Der Vorhaben- und Erschließungsplans Nr. 1 NK „Auf dem Stückhof“ wird im vereinfachten Verfahren gem. §
12 Abs. 6 Satz 3 Bau GB i. V. m. § 13 Bau GB aufgehoben.

2. Der Beschluss über die Einleitung des Aufhebungsverfahrens wird öffentlich bekannt gemacht.
3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Bau GB) sowie der Behörden (§ 4 Bau GB) soll vorgenommen werden

mit dem Hinweis, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird (§ 13 Abs. 3 Bau GB).

II. Begründung

Der Vorhabens- und Erschließungsplan (V.- und E.- Plan) Nr. 1 NK „Auf dem Stückhof“ wurde
im Zuge der Eingemeindung der Gemeinde Lerchenberg von der Stadt Eisenach übernommen.
Er ist seit dem 17.09.1993 rechtskräftig. Der Erschließungsvertrag wurde am 11.08.1993
zwischen der Gemeinde Lerchenberg- Rechtsnachfolger Stadt Eisenach  und dem Investor
Klaus Schaft aus Bad Hersfeld geschlossen.
Zielstellung und Zweck des Planes war es ein Wohngebiet auszuweisen, „das sich der
Landschaft anpaßt und sich gleichzeitig sinnvoll in die vorhandene Ortsbebauung einfügt. Es
soll auch qualitativ die bestehende Bebauung ergänzen und das Ortsbild abrunden“.
Die Erschließungsanlagen wurden hergestellt. Das Baugebiet wurde jedoch nicht vom
Vorhabenträger bebaut, wie bei einem Vorhabensplan vorgeschrieben, sondern die
Grundstücke wurden an private Bauherren verkauft und von diesen individuell mit Ein- bis
Zweifamilienhäusern bebaut. Es sind nur noch wenige Grundstücke unbebaut.
Die Umsetzung des Vorhabens kann auch aus o. g. Gründen in verschiedenen Punkten nicht
komplett vollzogen werden. Größtenteils handelt es sich um grünordnerische Festsetzungen
aus dem Plan, die in der Örtlichkeit nicht durchgeführt worden bzw. nicht durchführbar sind. So
ist z.B. eine Ausgleichsflächen noch in Privateigentum und müsste erworben werden, eine
andere Ausgleichsfläche ist noch nicht, wie gefordert, bepflanzt, aber bereits von der Stadt
übernommen und eine festgelegte Baumallee kann aufgrund des in der Örtlichkeit
vorhandenen Untergrundes (Beton) nicht realisiert werden. Diese Pflichten kämen u. U. auf die
Stadt zurück und können aus finanziellen Gründen  nicht ohne Weiteres übernommen und
durchgeführt werden. Vom Vorhabenträger selbst können nur wenige Maßnahmen abgefordert
werden, da bereits ein Großteil der Flächen an die Stadt übergeben bzw. an die Bauherren
verkauft worden ist.
Der bestehende Durchführungsvertrag zum V.+ E.-Plan ist zu einer Verpflichtung des
Vorhabenträgers nicht ausreichend.

Nach § 12 Abs. 6 BauGBsoll die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben, wenn der V.+ E.-
Plan nicht innerhalb der im Durchführungsvertrag geregelten Frist nach Abs. 1 durchgeführt ist.
Bei der Erfüllung des Durchführungsvertrages sind sowohl vom Vorhabenträger als auch der
Stadt Eisenach  Versäumnisse zu verzeichnen. Über die Aufhebung des V.+ E.- Planes besteht
gegenseitiges Einvernehmen. Es wird das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB
angewendet.
Nach der Aufhebung des V.- und E.- Planes wird das Gebiet planungsrechtlich zum im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Neukirchen zählen. Bauvorhaben werden dann nach § 34
Bau GB auf Zulässigkeit geprüft. Das Gebiet weist hinsichtlich seiner Charakteristik eine
gleichartige, vom Wohnen geprägte Bebauung auf, wie die in der näheren Umgebung
vorhandene. Die noch zu bebauenden Grundstücke sind nach der Art und dem Maß der
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baulichen Nutzung, der Bauweise und der zu überbauenden Grundstücksfläche ausreichend
definiert, um ein Einfügen zu beurteilen.

Aus den genannten Umständen gehen die Argumente hervor, den Vorhaben- und Erschließungsplan aufzuheben.
Eine bereits im Vorfeld durchgeführte Beratung der städtischen Ämter sowie einer Anhörung der Anwohner und
Eigentümer des Baugebietes haben ergeben, dass keine gravierenden Gründe gegen eine Aufhebung des Planes
bestehen.

Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlagen und Verteiler
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Vorhaben- und Erschließungsplan in Kopie an alle
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen

Bürgermeister

Frau Menge

Leiterin
Wiegand (Tel.:520)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Bau-
jurist

66.1

66.2

65.1

63

32.5

32.6

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.14-1814-6-360/1

Betreff

Vergabe eines Straßennamens in der Gemarkung Eisenach, Flur 6, für das Flurstück 360/1

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse



Vergabe von Straßennamen in Eisenach Seite: 65
AZ:  65.14-1814-6-360/1

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Vergabe von Straßennamen in Eisenach Seite: 66
AZ:  65.14-1814-6-360/1

I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Die in der Gemarkung Eisenach als Straße genutzte Teilfläche des Grundstücks, Flur 6, Flurstück
360/1 erhält den Straßennamen „Nebestraße“.

II. Begründung

Im Bereich Zeppelinstraße / Ecke Nebestraße hat die Stadt Eisenach zwei Baugrundstücke (Flurstück
374/1) verkauft. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Die Grundstückszugänge gehen vom o.g.
Straßengrundstück aus.

Die dortige Hausnummerierung läßt allerdings eine durchgehende Nummerierung nicht zu, so daß
Probleme bei der Hausnummervergabe entstehen.

Weiterhin liegen für Grundstücke in diesem Gebiet Bauanträge vor, die zum jetzigen Zeitpunkt mangels
Baurecht für die Grundstücke abzulehnen sind. Nach Abstimmung mit der Abt. Stadtentwicklung ist
allerdings eine Beplanung des Gebietes zwischen Zeppelinstraße und der ehem. „Sportstätte des
Friedens“ nicht auzuschließen.

Es wurde vorgeschlagen die Hausnummerierung der angrenzenden Nebestraße in westliche Richtung
fortzuführen und den Straßennamen „Nebestraße“ auf das als Straße genutzte Teilstück des Flurstücks
360/1 zu erweitern.

Die Nebestraße wurde 1920 nach dem 1918 verstorbenen Dr. Gustav Nebe benannt. Dr. Nebe war Stifter
von Schulspeisungen für Kinder und Förderer des Kleinwohnungsbaus.

Oberbürgermeister Bürgermeister

Anlage:Flurkartenauszug



Christianstraße Seite: 67
AZ:  66 11 01 134



Christianstraße Seite: 68
AZ:  66 11 01 134

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt Abteilung federführender
Sachbearbeiter

Dez. III - Nielsen Amt 65 - Menge Abt. 65.1 - Stegmann Siegmund (Tel.:237)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

Abt.
65.3

66

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Christianstraße Seite: 69
AZ:  66 11 01 134

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 66 66 11 01 134

Betreff

Christianstraße – Überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000,00 €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 63000.35182
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 63000.96082

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

0,00

          
          

7.000,00

          
          

7.000,00

          
          



Christianstraße Seite: 70
AZ:  66 11 01 134

= verfügbar 0,00 7.000,00 7.000,00

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Christianstraße Seite: 71
AZ:  66 11 01 134

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt als Dringlichkeitsvorlage
die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000 Euro in der HH-Stelle 63000.96082 , Christianstraße
in Eisenach.

Die Deckung ergibt sich aus folgenden Haushaltsstellen:

50.000 Euro : Straßenausbaubeiträge, Erhebung als Vorausleistung in HH-Stelle 63000.35182

50.000 Euro : Minderausgaben in der HH-Stelle 63000.96087.
                  Julius-Lippold-Str.

II. Begründung

Der TAV-EE hat mitgeteilt, dass die sofortige Vorbereitung zur Verlegung eines Abwassersammlers und einer
Wasserleitung einschließlich aller Hausanschlussleitungen in der Christianstr. erfolgt. Den Planungsauftrag hat der
Verband an das Büro Oppermann /Gotha vergeben, welches bereits tätig ist. Das TBA wurde zu einer
Ortsbesichtigung gebeten, wo eindeutig festgestellt wurde, dass ohne Beteiligung der Stadt Eisenach keine
ordnungsgemäße Wiederherstellung des Straßenkörpers möglich ist. Die Christianstraße ist im Bereich zwischen
Amra- und Oppenheimstr. in einem derart desolaten Zustand, dass Arbeiten zur Verbesserung unumgänglich sind.
Die Stadt muss sich beteiligen. Dazu wurden für erste Planungsleistungen im Jahr 2005 7.000,00 € bereitgestellt, die
Leistungsvergabe an das Ingenieurbüro ist nunmehr erfolgt. Die Mittel zur Bauausführung konnten jedoch in den HH
2006 nicht eingestellt werden. Jetzt bietet sich mittels der hier vorgelegten überplanmäßigen Ausgabe eine
Möglichkeit zur Deckung des Finanzbedarfes.

Da der Trink- und Abwasserverband die Ausschreibung der Bauleistung bereits soweit vorbereitet hat, dass die
Veröffentlichung erfolgen sollte, muss schnellstmöglich die städtische Finanzmittelbereitstellung in Höhe von
100.000,00 € abgesichert sein; einerseits über die Inanspruchnahme von 50.000,00 aus der HH-Stellle Lippoldstraße,
andererseits mittels Erhebung (Vorausleistung) von Straßenausbaubeiträgen in Höhe von ebenfalls 50.000,00 €.

Auf Bitte der Stadtverwaltung hat der TAV-EE am 08.03.2006 sein Ausschreibungsverfahren unterbrochen und die
Veröffentlichung gestoppt. Es besteht Bereitschaft, noch bis zur Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses
und des Stadtrates am 22.03.2006 zu warten. Bis dahin sind die Ausschreibungsunterlagen fertigzustellen, wofür die
7.000,00 € zur Verfügung stehen.

Diese Verfahrensweise, also eine gemeinsame Ausschreibung und Ausführung mit dem TAV-EE, wäre
die einzig wirtschaftliche Variante, da eine weit höhere Tragfähigkeit und Lebensdauer der Straße erreicht
werden kann. Andernfalls sind Leistungen der Stadtverwaltung zur Anpassung der Straßenoberfläche in
den Randbereichen des Kanal- und Wasserleitungsbaus über den Verwaltungshaushalt in wahrscheinlich
annähernd gleicher Größenordnung erforderlich. Allerdings käme dies nur einer Reparatur gleich;
Beiträge könnten nicht erhoben werden.

Aus Gründen des Bauablaufes,zeitlich sowie bezüglich der technischen Ausführungsabfolgen, muss die
Ausschreibung und die Ausfürung in einer Hand sein; eine getrennte Vergabe ist, abgesehen von den
Kosten für ein zusäztzliches Ausschreibungsverfahren, nicht möglich. Durch das gemeinsame Vorgehen
spart die Stadt Finanzmittel, da im Rahmen der Leistungen des TAV-EE bereits Teile der Gesamtleistung
Straßenbau erbracht werden.

Da der Umfang der Baumaßnahme größer ist, muss der TAV-EE mit seinen Arbeiten beginnen, sonst ist
die Ausführung infrage gestellt. Somit ist diese Stadtratssitzung die letztmögliche Entscheidung für
einewirtschaftlich günstige Rekonstruktion der Christianstraße.



Christianstraße Seite: 72
AZ:  66 11 01 134

Die Deckung der benötigten 50.000,00 Euro ist aus der HH-Stelle 63000.96087,
Lippoldstraße, möglich.

Begründung:
In Abstimmung mit dem TAV ist die Realisierung der koordinierten Maßnahme
Lippoldstraße erst im Jahr 2007 vorgesehen. Im HH-j ahr 2006 erfolgt die komplexe
Vorbereitung in Abstimmung mit allen Beteiligten un d die Erarbeitung der
Planungsunterlagen bis hin zur Vorbereitung der Ver dingungsunterlagen. Hierfür sind
gem. vorliegendem Ingenieurvertrag ca. 80.000 Euro vorgesehen. Da auch die
Landeszuweisung frühestens im Jahr der Ausführung, d. h. 2007 in Aussicht gestellt
wird, verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 151.500  Euro. Aus diesem erfolgt die Deckung
für die Maßnahmen Christian Straße mittels überplan mäßiger Ausgabe. Die Erhebung
von Straßenausbaubeiträgen sichert die Gesamtbedarf ssumme (100.000,00€) ab.

Schneider Nielsen
Oberbürgermeister                Bürgermeister



Christianstraße Seite: 73
AZ:  66 11 01 134



Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m² des Grundst. Gemark. EA, Waldhausstr. Seite: 74
AZ:  66.1.63.02-03/06



Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m² des Grundst. Gemark. EA, Waldhausstr. Seite: 75
AZ:  66.1.63.02-03/06

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen Matthes Motschmann (Tel.:Nr_670524)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m² des Grundst. Gemark. EA, Waldhausstr. Seite: 76
AZ:  66.1.63.02-03/06

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 66 66.1.63.02-03/06

Betreff

Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m² des Grundstückes Gemarkung Eisenach, Waldhausstraße,
Flur 56, Flurstück-Nr. 5659/1 – Vorbehaltlich des Abschlusses des widerspruchslosen
Einziehungsverfahrens

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Einziehung einer Teilfläche von ca. 590 m² des Grundst. Gemark. EA, Waldhausstr. Seite: 77
AZ:  66.1.63.02-03/06

I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Die Einziehung einer noch zu vermessenden Teilfläche der Waldhausstraße, Flur 56, Flurstück-Nr.
5659/1, Gemarkung Eisenach, gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) vorbehaltlich des
Abschlusses des widerspruchslosen Einziehungsverfahrens.

II. Begründung

Im Rahmen des Gesamtvorhabens Entwicklungskomplex „Tor zur Stadt“ soll in Erweiterung der bereits
mit Stadtratsbeschluss 0118/2005 vom 21.01.2005 und Notarvertrag vom 20.01.2005 verkauften
Grundstücke eine weitere Teilfläche von ca. 590 m² des Grundstückes der Flur 56, Flurstück-Nr. 5659/1
(Bereich Parkplatz Waldhausstraße), ebenfalls an die Bäcker GmbH verkauft werden. Auf beigefügtem
Lageplan ist die genannte Teilfläche farblich gekennzeichnet.

Die Einziehung ist gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ThürStrG die Allgemeinverfügung, durch die eine gewidmete
Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße verliert. Die o.g. Teilfläche soll gemäß § 8 ThürStrG
eingezogen werden.

Die Stadt Eisenach ist gemäß § 47 Abs. 2 ThürStrG Träger der Straßenbaulast. Nach § 8 Abs. 2 Satz 1
und 2 ThürStrG kann eine öffentlich gewidmete Straße durch den Straßenbaulast-träger eingezogen
werden, wenn sie für den allgemeinen Verkehr entbehrlich geworden ist (Entfall der Verkehrsbedeutung)
oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für eine Einziehung sprechen. Hier überwiegen die
Gründe des öffentlichen Wohls in Bezug auf die Realisierung der Verlegung der B 19 und der daraus
resultierenden Realisierung des Entwicklungskomplexes „Tor zur Stadt“. Die o.g. Fläche ist somit für
den Verkehr entbehrlich.

Der Einziehung steht nicht entgegen, sollte das Projekt „Tor zur Stadt“ nicht verwirklicht werden. Durch
entsprechende Widmungsverfügung würde o.g. Fläche wieder dem öffentlichen Verkehr zugeführt
werden können. Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 ThürStrG am 21.03.06
öffentlich bekannt gemacht. Innerhalb der 3monatigen Ankündigungsfrist sind Einwendungen möglich.
Aus diesem Grunde tritt die Rechtskraft dieses Beschlusses nur ein, wenn das Einziehungsverfahren
innerhalb der vorgesehenen gesetzlichen Frist ohne Widerspruch abgeschlossen werden kann. Gemäß § 8
Abs. 4 ThürStrG entfällt mit der Ein-ziehung der Allgemeingebrauch und die widerrufliche
Sondernutzung der einzuziehenden Fläche.

Rechte Dritter, Kosten des Vertrages etc. sind in einem abzuschließenden Verkaufsvertrag zu regeln.

Lage:
Gemeinde: Eisenach
Gemarkung: Eisenach
Flur: 56
Flurstück: 5659/1
Fläche: ca. 590 m²

Schneider
Oberbürgermeister

Nielsen
Bürgermeister

Anlagen
Lageplan



Gedenkstein Außenlager KZ Buchenwald Seite: 78
AZ:  AZ: 10/47 24 02

III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Nielsen

Bürgermeister Matthes/AL 66 Matthes/AL 66

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

65.1

65.3

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift



Gedenkstein Außenlager KZ Buchenwald Seite: 79
AZ:  AZ: 10/47 24 02

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrat-Sitzung TOP Stadtratsitzung

Stadtverwaltung Eisenach
�  Beschlussvorlage
�  Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

��� ��������	�

Betreff

����������	�
���	�
���
�������������������������	�� �	���
��������	���
���������
������������	���	����������	�
����
�	���	 ���	���
���������	 !!"

Vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen
Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis BeschlussBeratungsfolge

(zutreffendes ankreuzen) öff. n.öff. ja nein Enth. Nr.

� Beigeordnetensitzung

� Ortschaftsrat

� Rechnungsprüfungsausschuss

� Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

� Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

� Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

� Jugendhilfeausschuss

� Werkausschuss �

� Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

� Haupt- und Finanzausschuss �

� Stadtrat �

Finanzielle Auswirkungen

�  keine Berührung des Wirtschaftsplans

�  Berührung des Wirtschaftsplans
     �  Erfolgsplan
     �  Vermögensplan
     �  Investitionsplan zum Vermögensplan

Bereich:
Seite:                              Lfd. Nr.:

Mittel
Lt. Wirtschaftsplan bzw. Nachtrag d.

lfd. Jahres
- EUR -

     Ausgaberest aus VJ bzw.
Verpflichtungsermächtigung  -

EUR -

insgesamt
- EUR -

Wirtschaftsplan
Stadtwerke 2006



Gedenkstein Außenlager KZ Buchenwald Seite: 80
AZ:  AZ: 10/47 24 02

Gesamt:

I. Frühere Beschlüsse
Beschl.-Nr.: Beschl.-Nr.: Beschl-Nr.: Beschl.-Nr.:



Gedenkstein Außenlager KZ Buchenwald Seite: 81
AZ:  AZ: 10/47 24 02

I. Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,
der Haupt und Finanzausschuss der Stadt Eisenach empfiehlt,

der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt die Bestellung des
Wirtschaftsprüfungsunternehmens

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schillerstraße 24
99096 Erfurt

als Prüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2005 der Stadtwerke Eisenach.

II. Begründung

Gemäß § 6 Abs. 1 sechster Anstrich der Betriebssatzung der Stadtwerke Eisenach entscheidet
der Stadtrat der Stadt Eisenach über die Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss.

Die Werkleitung der Stadtwerke hat nach § 25 Abs. 1 ThürEBV den Jahresabschluss, den
Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres aufzustellen und gemäß § 85 Abs. 1 ThürKO soll der Jahresabschluss eines
Eigenbetriebes spätestens innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres
geprüft sein.

Da hinsichtlich der Komplexität der Aufgabenstruktur der Stadtwerke und aufgrund des
Nebeneinander von hoheitlichen und gewerblichen Tätigkeiten sich diverse steuerrechtliche
und bilanzielle Problembereiche ergeben, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit zu
berücksichtigen sind und daneben die bestehenden besonderen Spezifikationen der
Umsatzsteuer beachtet werden müssen, wurde bei der Auswahl des
Wirtschaftsprüfungsunternehmens im Vorfeld darauf geachtet, dass das Unternehmen neben
vorgenannten Kenntnissen auch einschlägiges Erfahrungswissen bei der Prüfung von
gleichartigen /ähnlichen Mandanten im kommunalen Bereich vorweist, denn neben den bei
allen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vorzufindenden Kenntnissen im Handels- und
Steuerrecht sind bei der Prüfung des Eigenbetriebes „Stadtwerke Eisenach“ insbesondere
Erfahrungen im kommunalspezifischen Haushalts- und Steuerrecht notwendig, um damit
verbundene betriebswirtschaftliche und haushaltsrechtliche Auswirkungen analysieren zu
können.

Die WIKOM AG fungierte bereits als Prüfer für den Jahresabschluss der Geschäftsjahre 2003
und 2004 der Stadtwerke Eisenach. Die 3-Jahresfrist für den Wechsel des Prüfunternehmens
wird folglich eingehalten.

Aus unserer Sicht ist durch ihre Prüfungserfahrung die WIKOM AG bestens geeignet, den
erhöhten Anforderungen durch fachliche Kompetenz und Erfahrungswissen gerecht zu werden
und dadurch die Prüfung im gesetzlich benannten Zeitraum sicherzustellen.

Oberbürgermeister                                        Bürgermeister



Gedenkstein Außenlager KZ Buchenwald Seite: 82
AZ:  AZ: 10/47 24 02

III. Unterschriften

Dezernat Fachamt Federführender Sachbearbeiter

Eisenach, …
Nielsen/Bürgermeister

Eisenach, …
Benick/Werkleiter

Eisenach,......
                Balsam /SB

0 36 91 / 79 18 52

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

�  keine Bedenken

�  folgende Bedenken/Anmerkungen:



Gedenkstein Außenlager KZ Buchenwald Seite: 83
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Datum und Unterschrift

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10/47 24 02

Betreff

Antrag der EA-Stadtratsfraktion – Gedenkstein für A ußenlager KZ Buchenwald „Emma“

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 02000.93530

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt
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= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:

Der Stadtrat beschließt:
An der Dürrerhofer Allee, bei der Einfahrt zum ehem aligen BMW-Flugmotorenwerk Dürrerhof, wird
ein Gedenkstein zur Erinnerung an die in diesem Wer k ausgebeuteten Zwangsarbeiter und KZ-
Häftlinge errichtet.

Errichtet werden soll eine ca. 250 cm hohe Stele aus Sichtbeton, die auf ihrer Oberfläche die
Maserung des Schalenholzes erkennen lässt. Die Kopffläche erscheint gebrochen, zum Betrachter
hin abfallend. Die Stele trägt eine Tafel aus sandgestrahltem Aluminium mit folgendem Text:
„Im Gedenken an die KZ-Häftlinge des Außenkommandos  ‚Emma‘ des KZ Buchenwald
und die Zwangsarbeiter im früheren BMW Flugmotorenw erk Dürrerhof“

II. Begründung

Die Errichtung des Gedenksteins wurde von der EA-Stadtratsfraktion beantragt.

In dem 1936 errichteten Flugmotorenwerk der BMW wurden seit Kriegsbeginn Zwangsarbeiter
verschiedener Nationen ausgebeutet. Später wurde ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit der
Tarnbezeichnung „Emma“ im Werk eingerichtet. Zwangsarbeiter und Häftlinge wurden unter schweren
Repressionen an diesem Ort ausgebeutet. In Einzelfällen kam es zu Hinrich-tungen entflohener und
wieder gefasster Häftlinge.

Diesem geschichtlichen Erbe wollen sich die Stadt Eisenach und die BMW AG, die die Finanzierung
anteilig tragen, mit der Errichtung des Gedenksteines stellen.

Die Finanzierung wird über eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt. Aufgrund der Größen-ordnung
obliegt diese der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters.

Schneider
Oberbürgermeister
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Strathmann Dr. Brunner (Tel.:Nr_670 132)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift
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Anlagen:
1.) Synopse der Entwürfe des Gesellschaftsvertrages der EWT
2.) Entwurf der Finanzierungsvereinbarung
3.) Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2006
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III. Unterschriften

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter

Schneider Hartmann Hoffmann (Tel.:670-206)

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen)

Amt Keine
 Bedenken

Bedenken
Anmerkungen

Datum Unterschrift

TEG

          

          

          

          

          

          

          

          

Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen -

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14)

 keine Bedenken

 folgende Bedenken / Anmerkungen:

Datum und Unterschrift


